
ALLGEMEINE LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER SENNE PRODUCTS GMBH

I. GELTUNGSBEREICH

1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und uns 
geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch für alle künfti-
gen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart 
werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerken-
nen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung 
des Käufers vorbehaltlos ausführen. 

2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Aus-
führung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentliches Sondervermögen ist.

II. ANGEBOT UND VERTRAGSSCHLUSS

1. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu 
qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer Auf-
tragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der glei-
chen Frist annehmen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet haben..

3. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterlagen behalten 
wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Der Käufer darf 
diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung an Dritte weitergeben, unabhängig da-
von, ob wir diese als vertraulich gekennzeichnet haben.

III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung, wenn in der Auftragsbestätigung 
nichts anderes festgelegt wurde. In unseren Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer 
nicht eingeschlossen. Diese werden wir in der gesetzlichen Höhe am Tage der Rech-
nungsstellung in der Rechnung gesondert ausweisen.

2. Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns 
und dem Käufer zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der 
Rechnung bei dem Käufer zur Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung 
kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über 
den Betrag verfügen können. Im Fall von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als er-
folgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

3. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.

4. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche gel-
tend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, von uns anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbe-
haltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

IV. LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden 
sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit 
beginnt erst, wenn die technischen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Käufer alle 
ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.

2. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lie-
ferverzug, so kann der Käufer paschaliierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. 
Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% 
des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwertes der 
verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar 
kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist.

3. Eine weiter gehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausge-
schlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers, die ihm ne-
ben dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs 
zustehen, bleiben unberührt.

4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den 
Kunden zumutbar ist.

5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehen-
den Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn 
der Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. 
Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen 
Untergangs auf den Käufer über. 

V. GEFAHRÜBERGANG – VERSAND/VERPACKUNG

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht 
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Waren sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spe-
diteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahr-
übergang maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer 
im Verzug der Annahme ist.

2. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpa-
ckungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer hat für die 
Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

3. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagern 
wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der 
Versandbereitschaft dem Versand gleich.

4. Auf Wunsch und Kosten des Käufers werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung absichern.

VI.  GEWÄHRLEISTUNG

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanlei-
tung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endliefe-
rung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterver-
arbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress 
sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen ande-
ren Unternehmer, zB durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten 
alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen 
Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-
Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.

3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung 
zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öf-
fentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen), auf 
die uns der Käufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen 
wir jedoch keine Haftung.

4. Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt 
oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche 
des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung 
oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich 
schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 
5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel inner-
halb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

5. Ein Mangel des gelieferten Gegenstands liegt nicht vor:

a. Wenn von uns gelieferte Kaufgegenstände im Betrieb des Käufers in funktioneller 
Verbindung mit bereits vorhandenen oder von dritter Seite erworbenen Hard- und 
Softwarekomponenten benutzt werden, sofern die Störung durch uns gelieferter 
Komponenten oder deren mangelnde Kompatibilität verursacht wird. Haben wir 
eine Kompatibilität mit Fremdprodukten garantiert, bezieht sich dies nur auf die 
im Zeitpunkt der Garantie aktuellen Produktversion, nicht jedoch auf ältere oder 
künftige Produktversionen (Updates oder Upgrade) dieses Produkts.

b. Wenn und soweit eine Störung darauf beruht, dass der Käufer die Einhaltung von 
technischen Rahmenbedingungen nicht sichergestellt hat, die ihm in der Dokumen-
tation und diese ergänzenden Unterlagen vorgegeben wurden. Die zur Beseitigung 
der unter a) und b) genannten Störungen notwendigen Serviceeinsätze hat der Käu-
fer nach den jeweils für ihn geltenden Servicebedingungen bzw. Angebot zu tragen.

6. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-
freien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 
der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

8. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu über-
geben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach 
den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den 
Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich 
nicht zum Einbau verpflichtet waren.

9. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Ein-
baukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem un-
berechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 
und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war 
für den Käufer nicht erkennbar.

10. In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr un-
verhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 
und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 
Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, 
zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wä-
ren, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verwei-
gern.

11. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer 
zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kauf-
preis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

12. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausge-
schlossen.
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VII. SONSTIGE HAFTUNG

13. Soweit sich aus diesen Verkaufsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestim-
mungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

14. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Ver-
schuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (zB Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

15. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Drit-
ten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Ver-
schulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit 
ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

16. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein 
freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird aus-
geschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen..

VIII. VERJÄHRUNG

1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für An-
sprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Man-
gelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzli-
chen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch 
weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 
3, §§ 444, 445b BGB).

3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der 
Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadens-
ersatzansprüche des Käufers gem. VII Ziff. 2 Satz 1 und Satz 2 sowie nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

IX. EIGENTUMSVORBEHALT

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderun-
gen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forde-
rungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereig-
net werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB 
Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälli-
gen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rück-
tritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den 
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist.

4. Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder 
zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Ver-
bindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Mit-
eigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 
für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

b. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forde-
rungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres 
etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns 
ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflich-
ten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vor-
liegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 
3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Ein-
zug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall 

berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung 
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

d. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 
als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben.

X. SCHUTZRECHTE

1. Sofern wir Gegenstände nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns vom 
Auftraggeber überlassen werden, zu liefern haben, übernimmt der Auftraggeber die 
Gewähr dafür, dass durch Herstellung und Lieferung der Gegenstände Schutzrechte 
Dritter nicht verletzt werden.

2. Sofern uns von einem Dritten, unter Berufung auf ein diesem gehörendes Schutzrecht 
die Herstellung und die Lieferung von Gegenständen, die nach den Zeichnungen, Mo-
dellen oder Mustern des Auftraggebers angefertigt werden, untersagt wird, sind wir, 
ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein, unter Ausschluss sämtlicher 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers berechtigt, die Herstellungslieferung ein-
zustellen und Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich, uns von Schadensersatzansprüchen Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten unverzüglich freizustellen. Für alle unmittelbaren und mittelbaren Schä-
den, die aus der Verletzung und Geltendmachung etwaiger Schutzrechte überhaupt 
erwachsen, hat der Auftraggeber auf unsere Anforderung hin einen angemessenen 
Vorschuss zu leisten und Kostenersatz zu leisten.

3. Eingesandte Muster, Zeichnungen, Filme und Daten werden nur auf Wunsch zurückge-
sandt. Kommt ein Auftrag nicht zu Stande, so ist es uns erlaubt, Muster, Zeichnungen, 
Filme und Daten zwölf Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten.

4. Alle von uns gefertigten Entwürfe, Vorschläge, Modelle oder Muster sind unser geisti-
ges Eigentum. Wir behalten uns alle sich hieraus ergebenden Rechte vor, insbesondere 
auf Vervielfältigung. Sämtliche Vorschläge, Modelle, Muster etc. dürfen ohne unsere 
ausdrückliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.

XI. WERKZEUGE/FORMEN/DATEN

Werkzeuge oder Formen, die von uns selbst oder in unserem Auftrag von Dritten an-
gefertigt werden, bleiben unser Eigentum. Werkzeug oder Formen, die vom Kunden 
in voller Höhe bezahlt sind, werden oder bleiben dessen Eigentum und werden nur 
für ihn verwendet. Wir verpflichten uns, die Werkzeuge für Nachbestellungen sorgfäl-
tig aufzubewahren und pfleglich zu behandeln. Wir haften nicht für Schäden, die trotz 
sachgemäßer Behandlung an den Werkzeugen oder Formen auftreten. Kosten für In-
standhaltung tragen wir nicht. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt nach Ablauf für 
Instandhaltung tragen wir nicht. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt nach Ablauf von 
zwölf Monaten nach der letzten Bestellung durch den Kunden.

XII. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT

1. Für diese Verkaufsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem 
Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationa-
len Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

2. Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch in-
ternationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Entsprechendes gilt, wenn der 
Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, 
Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß dieser Verkaufsbedingungen 
bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käu-
fers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen 
Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

 

Hövelhof, Stand 01.04.2022
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